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Sffttftï. fc^tocij. $anbM>.'3cittt«0 („SHeifterblatt") Sir. SO

§ 10. ®ie oergebenbe Behörbe ift berechtigt, nur
fold^e Bewerber ju berücffic£)tigen,

a) bie fid) oerpfficljten, ihren Arbeitern unb SlngefteU»
ten nicht wegen ber 3wget)örigfeit ober Siichtzuge»
höriglett ju einer Drganifation Stach teile p oer=
urfachen,

b) bie bie ortsüblichen SlrbeitSbebtngungen, insbefon»
bere betreffenb SlrbeitSzeit unb SlrbeitSlolp, ein»

plten unb ftcf) auf Berlangen baröber auSmeifen ;

afô üblich gelten cor allem bie Irbeitsbebingungen,
bie in ©efamtarbeitSoerträgen ober in Bereinba»
rungen jroifdjen bebeutenben Slrbeiter» ober Sin»

geftellten» unb Unternehmer»Drganifationen auf»
gefteflt ftnb.

©ie ift ferner berechtigt, in befonbern gälten, z- S3,

für bie Heimarbeit, bei ber SluSfchreibung oon Slrbeiten
ober Sieferungen Mtnbefiforberungen t)inftd)ttich ber
Söl)"® unb anberer SlrbeitSbebtngungen p ftellen. Bor»
behalten bleiben bie gefifetpngen in ©efamtarbeitSoer»
trägen ober in S3ereinbarungen (Slbf. 1, lit. b).

§ 11. ®ie gegenroärtigen Borfch'ciften fommen nur
gegenüber foldjen Berufsoerbänben pr Slnmenbung, bie

ihre Mitglieber nicht fdjon oon BerbanbSwegen unter
Bußenanbrohung ober fonftigem Zwang bap oerhalten,
ihren Singeboten bie oon ben BerechnungSfMen ber
S3erbänbe feftgefetjten greife pgrunbe p legen.

§ 12. SDtefer Befcßluß tritt am 5. März 1924 tn
Kraft unb gilt für brei $ahre. ®te ihm wiberfprechenben
BerorbnungS» unb BermaltungSoorfdhriften werben auf
ben gleichen Zeitpunft aufgehoben.

üelbsvirtscbaft.
SerttfäbetttterfwrS in Zürich. (Mitgeteilt.) ®er oom

Qugenbamt beS KantonS Zürich oeranftaltete unb
am 1. März tn ber Unioerfität Zürich abgehaltene fünfte
fantonale SlusbilbungSfurS für Berufsberater mar oon
über 100 fßerfonen befugt. ®ie Tagung war ausfc£)lie^=
ltd) bem £hema „Kunft unb Kunstgewerbe" ge=

mibmet. Slm S3ormittag referierte perft K un ft mal er
SJtangotb auS Bafel in gehaltootler SSBeife über bie

BorauSf eßungen jum Künftterberuf (Maler,
Bilbhauer, Zeichenlehrer, 21rct)iteft). ®r betonte babei

namentlich ben SBert einer guten allgemeinen Bilbung
unb bie Stotwenbigfeit ber ©rlernung eines funftgemerb»
licljen Berufes inSbefonbere für ben angehenben Maler.
Stuf redht manner feiner grunbfählichen SluSführungen
baute auch ber p>eite Referent, ®ire!torBogIer oom
Zürcher Konferoatorium auf, ber über bie Slnforberungen,
BerufSmöglichfetten unb ©jiftenjauSfidhten in ber &on»
t'unft (Muftf unb ©efang) fprach. ©r bejeictinete ben

Zubrang p ben ntuftfalifchen Berufen als p ftarf, roieS hin
auf bte oielfach noch unbefriebigenbe fojiale unb materielle

Stellung ber Mufifer unb ermähnte auch bie roeiigehenbe

Konfurrenzierung, welcher ber etnheimifdhe Sonfünftler
burch auSlänbif^e Kräfte ausgefegt ift.

®te SlachmittagSoorträge eröffnete gräulein KrebS,
SlbteilungSoorfteherin ber ©ewerbefdjule Zürich, welche
über bie BerufSmöglichfetten für grauen im Kunftgemerbe
fprach). fcplberte in flarer SOBeife bie oielfachen SJtög»

lidhfeiten p funftgemerbltdher Betätigung für bie grau,
betonte bie Stotwenbigfeit grünblidjer SluSbilbung in einem
befttrnmten Berufe (©tiefen, ©rapßif, Metalltreiben, Buä)=
binberei rc.), erwog bie SluSfichten ber felbftänbigen Kunft»
gewerblerin unb erwähnte enblid) bie im Slilgemeinen
wenig befriebigenben materiellen SluSfichten in biefen Be»

rufen. Zn zwei wichtige Spezialgebiete führten bann
enbltch bie Referate oon ®ireftor SSalthart oom
Slrtift. Znftitut DreU güßli Züricp über bie Sith o»

graphie unb oerwanbte Berufe, fowie oon Maler»
meifter ©chmibt Zürich über ben Malerberuf
ein. gn einläßlicher Söeife mürben bie Slrbeiten in ben
einzelnen ©parten ber Sithographle erörtert unb namentlich
auch hiogemtefen auf bie mehr tedhnifdhen Berufe im Sitho»
graphengewerbe wie ®rucfer, ^pptogtaphen, ©hemi»
graphen. Sludh Malermeifter ©chmibt oerftanb eS treffe
lieh, unter Heranziehung geeigneten SlnfdhauungSmaterialS
ein flareS Btlb oon ben heutigen Slnforberungen im Maler»
beruf ju geben.

®ie Tagung hat ben zahlreich erfdhienenen Berufs»
beratern beS KantonS Zürich wieber mancherlei Sluf»
flärung unb ©rweiterung ihres SBiffenS gebracht, bie
ber gefamten gugenb zugute fommen bürfte.

UMtcbncpcua.
Schweizer fötuftermeffe unb ©rfiuber. (Mitteilung

ber ®ireftion ber Meffe.) ®er ©rfinber fueßt für feine
©rfinbung, bem SEBerf geworbenen ißrobuft menfdhlicher
®enfbarfeit, eine ber Bebeutung unb bem Slufmanb an
Kapital unb SOtühe entfpredfenbe Berwertung. SlnberfeitS
brängt bie fortfehreitenbe Medhanifierung unb Bationali»
fierung im Seben unb SBirfen ber Menfdfen, tnSbefon»
bere ber inbuftrieHen unb gewerblichen fßrobuftion, fo»
wie beS fßerfonen» unb ©üteroerfehrS, nadh immer
neuen BetriebSoorteilen, b. i. SJtehrleiftung unb Herab»
mtnberung ber ©eftehungSfoften, bie buret) Steuerungen
erzielt werben fönnen.

®ie befte (Gelegenheit, ©rfinbungen unb patente ben
auSlänbifdhen Qnbuftrietlen, ©emerbetreibenben unb Hau=
betSfaufleuten befannt zu machen, bietet bte Beteiligung
an ber oom 17.—27. Mai ftattfinbenben 8. Schweizer
Muftermeffe tn Bafel.

Hu$$tellunfl$we$ett.
Zördjerif(h»fai»to*aIe SluSfteHuug i« SBiKterth«r.

Bom 11. bis 28. September 1924 wirb in SBintertljur

Zllustr. schweig. Handiv.-Zeitung („Meisterblatt") Nr. ZV

Z 10. Die vergebende Behörde ist berechtigt, nur
solche Bewerber zu berücksichtigen,

a) die sich verpflichten, ihren Arbeitern und Angestell-
ten nicht wegen der Zugehörigkeit oder Nichtzuge-
Hörigkeit zu einer Organisation Nachteile zu ver-
Ursachen,

d) die die ortsüblichen Arbeitsbedingungen, insbeson-
dere betreffend Arbeitszeit und Arbeitslohn, ein-
halten und sich auf Verlangen darüber ausweisen;
als üblich gelten vor allem die Arbeitsbedingungen,
die in Gesamtarbeitsverträgen oder in Vereinba-
rungen zwischen bedeutenden Arbeiter- oder An-
gestellten- und Unternehmer-Organisationen auf-
gestellt sind.

Sie ist ferner berechtigt, in besondern Fällen, z. B.
für die Heimarbeit, bei der Ausschreibung von Arbeiten
oder Lieferungen Mindestforderungen hinsichtlich der
Löhne und anderer Arbeitsbedingungen zu stellen. Vor-
behalten bleiben die Festsetzungen in Gesamtarbeitsver-
trägen oder in Vereinbarungen (Abs. 1, lit. d).

Z 11. Die gegenwärtigen Vorschriften kommen nur
gegenüber solchen Berufsverbänden zur Anwendung, die

ihre Mitglieder nicht schon von Verbandswegen unter
Bußenandrohung oder sonstigem Zwang dazu verhalten,
ihren Angeboten die von den Berechnungsstellen der
Verbände festgesetzten Preise zugrunde zu legen.

§ 12. Dieser Beschluß tritt am 5. März 1924 in
Kraft und gilt für drei Jahre. Die ihm widersprechenden
Berordnungs- und Verwaltungsvorschriften werden auf
den gleichen Zeitpunkt aufgehoben.

llsliiwimcvâ
Berufsberaterkurs m Zürich. (Mitgeteilt.) Der vom

Jugendamt des Kantons Zürich veranstaltete und
am 1. März in der Universität Zürich abgehaltene fünfte
kantonale Ausbildungskurs für Berufsberater war von
über 100 Personen besucht. Die Tagung war ausschließ-
lich dem Thema „Kunst und Kunstgewerbe" ge-
widmet. Am Vormittag referierte zuerst Kunstmaler
Mangold aus Basel in gehaltvoller Weise über die

Voraussetzungen zum Künstlerberuf (Maler,
Bildhauer, Zeichenlehrer, Architekt). Er betonte dabei

namentlich den Wert einer guten allgemeinen Bildung
und die Notwendigkeit der Erlernung eines kunstgewerb-
lichen Berufes insbesondere für den angehenden Maler.
Auf recht mancher seiner grundsätzlichen Ausführungen
baute auch der zweite Referent, Direktor Vogler vom
Zürcher Konservatorium auf, der über die Anforderungen,
Berufsmöglichkeiten und Existenzaussichten in der Ton-
kunst (Musik und Gesang) sprach. Er bezeichnete den

Zudrang zu den musikalischen Berufen als zu stark, wies hin
auf die vielfach noch unbefriedigende soziale und materielle

Stellung der Musiker und erwähnte auch die weitgehende

Konkurrenzierung, welcher der einheimische Tonkünstler
durch ausländische Kräfte ausgesetzt ist.

Die Nachmittagsvorträge eröffnete Fräulein Krebs,
Abteilungsvorsteherin der Gewerbeschule Zürich, welche
über die Berufsmöglichkeiten für Frauen im Kunstgewerbe
sprach. Sie schilderte in klarer Weise die vielfachen Mög-
lichkeiten zu kunstgewerblicher Betätigung für die Frau,
betonte die Notwendigkeit gründlicher Ausbildung in einem
bestimmten Berufe (Sticken, Graphik, Metalltreiben, Buch-
binderet zc.), erwog die Aussichten der selbständigen Kunst-
gewerblerin und erwähnte endlich die im Allgemeinen
wenig befriedigenden materiellen Aussichten in diesen Be-
rufen. In zwei wichtige Spezialgebiete führten dann
endlich die Referate von Direktor Walthart vom
Artist. Institut Orell Füßli-Zürich über die Litho-
graphie und verwandte Berufe, sowie von Maler-
meister Schmidt-Zürich über den Malerberuf
ein. In einläßlicher Weise wurden die Arbeiten in den
einzelnen Sparten der Lithographie erörtert und namentlich
auch hingewiesen auf die mehr technischen Berufe im Litho-
graphengewerbe wie Drucker, Photographen, Chemi-
graphen. Auch Malermeister Schmidt verstand es treff-
lich, unter Heranziehung geeigneten Anschauungsmaterials
ein klares Bild von den heutigen Anforderungen im Maler-
beruf zu geben.

Die Tagung hat den zahlreich erschienenen Berufs-
beratern des Kantons Zürich wieder mancherlei Auf-
klärung und Erweiterung ihres Wissens gebracht, die
der gesamten Jugend zugute kommen dürfte.

Sêdrweîes.
Schweizer Mustermesse und Erfinder. (Mitteilung

der Direktion der Messe.) Der Erfinder sucht für seine

Erfindung, dem Werk gewordenen Produkt menschlicher
Denkbarkeit, eine der Bedeutung und dem Aufwand an
Kapital und Mühe entsprechende Verwertung. Anderseits
drängt die fortschreitende Mechanisierung und Rationali-
sierung im Leben und Wirken der Menschen, insbeson-
dere der industriellen und gewerblichen Produktion, so-
wie des Personen- und Güterverkehrs, nach immer
neuen Betrtebsoorteilen, d. i. Mehrleistung und Herab-
Minderung der Gestehungskosten, die durch Neuerungen
erzielt werden können.

Die beste Gelegenheit, Erfindungen und Patente den
ausländischen Industriellen, Gewerbetreibenden und Han-
delskaufleuten bekannt zu machen, bietet die Beteiligung
an der vom 17.—27. Mai stattfindenden 8. Schweizer
Mustermesse in Basel.

Zutttellungwtîtîi.
ZSrcherisch-kaàale A«sstell«»g i» Wwterthur.

Vom 11. bis 28. September 1924 wird in Winterthur
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